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Stellenausschreibung

Im Eigenbetrieb Kommunale Dienste
Bad Orb ist zum 1. September 2018
die Stelle eines/einer

Mitarbeiters/ 
Mitarbeiterin 

im Bereich 
Gebäudemanagement

zu besetzen.

Ihre Aufgaben:
• Erstellen, erteilen und kontrollieren von 

Arbeitsaufträgen
• Projektmanagement- LV-Prüfung, Bie-

terfindung, Bauüberwachung, Baube-
sprechung, Bauabnahme

• Vertragsmanagement- Lieferverträge, 
Bauwerksverträge, Wartungsverträge

• Störungsmanagement, Maßnahmenab-
wägung, Auftragserteilung, Leistungs-
kontrolle- und Abnahme

• Beschaffung Ersatzteile, Arbeitsmittel, 
Materialien, Verbrauchsmittel

• Datenerfassung Energiemanagement, 
Verbrauchswerte, Kennzahlenermittlung

• Erstellen von Tabellen und Übersichten
• Winterdienst

Unsere Anforderung:
• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Zusatzqualifikationen in Recht und Wirt-

schaft bzw. Meisterbrief wünschenswert
• Kenntnis der Zusammenhänge, Anfor-

derungen und Aufgaben im infrastruktu-
rellen, technischen und kaufmännischen 
Gebäudemanagement

• Praktische Erfahrungen im Instandhal-
tungs-, Störungs-, Auftrags- und Ver-
tragsmanagement

• Wissen über Rechte und Pflichten aus 
der Betreiberverantwortung und der 
Verkehrssicherungspflicht 

• Sichere Anwendung der MS-Office-
Programme Word und Excel

• Praktischer Umgang mit der CAFM-
Software von Punchbyte

• Technischer Sachverstand
• Handwerkliche Fähigkeiten
• Bereitschaft zur Arbeit auch außerhalb 

der regulären Arbeitszeiten sowie an 
Sonn- und Feiertagen und zur Rufbereit-
schaft

• Schnelle Verfügbarkeit im Rahmen des 
Winterdienstes

• Sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten
• Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit

Wir bieten:
• Es handelt sich um eine unbefristete 

Vollzeitstelle (z.Zt. 39 Stunden/Woche).
• Die Eingruppierung erfolgt nach dem 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) einschließlich der üblichen So-
zialleistungen

• Förderung der persönlichen und fachli-
chen Weiterbildung.

Hinweise:
• Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar
• Die Bewerbung von Frauen ist erwünscht
• Schwerbehinderte Bewerberinnen und 

Bewerber werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind 
bitte bis zum 22. Juni 2018 zu richten an den

Eigenbetrieb Kommunale Dienste
Bad Orb
Herrn Walter
Geigershallenweg 31
63619 Bad Orb

Wir bitten, Bewerbungsunterlagen nicht 
in Mappen, sondern nur in gehefteter Kopie 
vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurück-
gesandt werden.
Von Bewerbungen in elektronischer Form 
bitten wir Abstand zu nehmen.

Für Fragen steht Ihnen der Betriebsleiter 
des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Bad 
Orb Herr Manfred Walter (Telefon: 06052 / 
91280-100) gerne zur Verfügung.
___________________________________

Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Bad Orb

Frankfurter Straße 2
Telefon 06052 86-0

Telefax 06052 86-110

Montag – Freitag
8:30 Uhr-12:00 Uhr

Donnerstag auch nachmittags
14:00 Uhr-17:30 Uhr

Terminvergabe auch außerhalb der
Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Telefonische Sprechzeiten
Montag – Mittwoch
8:30 Uhr - 12:00 Uhr
14:00 Uhr - 15:45 Uhr

Donnerstag
8:30 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 17:30 Uhr

Freitag
08:30 Uhr – 12:00 Uhr
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Sprechstunde
des Bürgermeisters

Bürgermeister Roland Weiß bietet in regel-
mäßigen Abständen Bürgersprechstunden 
an. Bürgerinnen und Bürger haben die 
Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung 
im persönlichen Gespräch ihre Anliegen 
vorzutragen. 

Bürgermeister Roland Weiß lädt zur nächs-
ten Bürgersprechstunde am Donnerstag, 
28. Juni in der Zeit von 14 – 17 Uhr in das 
Rathaus, Frankfurter Straße 2, 3. Ober-
geschoss (Aufzug vorhanden) ein. Anmel-
dung bei Herrn Roland Weiß, Tel. 06052 
86-300 oder buergermeister@bad-orb.de. 
Die Termine zu den Bürgersprechstunden 
werden jeweils im Amtsblatt der Stadt Bad 
Orb bekannt gegeben. 
___________________________________

Sprechstunde
des Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftragte der Stadt Bad Orb 
Herr Eduard Heim bietet 

an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat

 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
im Rathaus, Erdgeschoss, 

Zimmer Nr. 0.13 
seine Sprechstunde an.

Kontakt auch unter Tel. 06052 86-411 oder 
buergerbeauftragter@bad-orb.de
___________________________________

Ortsgericht/
Schiedsamt

Das Geschäftszimmer des Ortsgerichtes
und des Schiedsamtes (Tel.-Nr. 86-401)
befindet sich im Rathaus,
Frankfurter Straße 2,
Erdgeschoss, Zimmer 0.16

Sprechzeiten Ortsgericht:
montags

16:30 – 18:00 Uhr
mittwochs

16:00 – 17:00 Uhr
Ansprechpartner:

Herr Werner Johanns
Frau Hannelore Kreß

Sprechzeiten Schiedsamt:
dienstags 10:00 – 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung unter

Tel. 06052 1509

Ansprechpartner:
Herr Eberhard Eisentraud

Herr Claus Blumhoff

Kostenfreie Energieberatungen
im Rathaus

Interessierte können sich zu Themen wie 
Energiesparmaßnahmen, energetische 
Gebäudesanierung, Förderprogramme und 
richtiges Lüften informieren. Die nächste 
Beratung findet statt am
Donnerstag, 26. Juli ab 16 Uhr im
Sitzungszimmer des Rathauses.

Weitere Termine werden bekannt gegeben. 
Anmeldungen bitte bei Anika Broda unter 
06052 86-214 oder per Mail unter
anika.broda@bad-orb.de.
___________________________________

Bad Orber Ferienpass:
Erster Flohmarkt

am Sonntag, 8. Juli
auf dem Salinenplatz

Wer sein Taschengeld aufbessern möchte 
oder auch einfach schöne Dinge kaufen will, 
hat am Sonntag, 8. Juli auf dem Bad Orber 
Salinenplatz Gelegenheit dazu. Im Rahmen 
des Ferienpassprogramms können  Kinder 
und Jugendliche ihre Waren in der Zeit von 
11 bis 16 Uhr zum Verkauf anbieten. 

Die Stadt Bad Orb als Veranstalter des Feri-
enpasses lädt Bürger und Gäste herzlich zum 
Besuch des ersten Flohmarktes ein. 
___________________________________

Stadt- und Kurbücherei 
im Haus des Gastes, Burgring

Engagierte Bürger betreuen ehrenamtlich 
die Stadt- und Kurbücherei im Haus des 
Gastes. Ein breites Angebot, ob Kinder- 
und Jugendliteratur, Belletristik, klassische 
Weltliteratur, Bildende Kunst oder Heimat-
bücher sowie über 300 Hörbücher wartet 
auf Besucher. 
Der Jahresausweis kostet regulär 15,-- Euro. 
Einen ermäßigten Jahresausweis erhalten 
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zum 
Entgelt von 10,- Euro. Gästekarteninhaber 
dürfen kostenfrei ihre Bücher ausleihen. 
Die Ausleihfrist beträgt 30 Tage. Es können 
mehrere Bücher gleichzeitig ausgeliehen 
werden. Eine Verlängerung ist kostenlos 
möglich und kann während der Öffnungs-
zeiten, auch gerne telefonisch, beantragt 
werden. 
Mit einem kleinen Literaturcafé hat die 
Stadt- und Kürbücherei einen weiteren 
Anziehungspunkt für alle interessierten 
Lesefreunde geschaffen. 

Die Bücherei ist geöffnet: 
montags bis donnerstags, 10 bis 12 Uhr 
und von 14 bis 16 Uhr 

Telefon 06052 912741 
buch@bad-orb.de

Jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr wird 
allen, die Probleme mit ihrem Computer 
haben, eine kostenlose PC-Hilfe in der Stadt-
bücherei angeboten. Der eigene Laptop darf 
zu diesem Zweck gerne mitgebracht werden. 
Um Voranmeldung wird gebeten!
___________________________________

Obstbäume suchen Paten

Im Rahmen der Aktivitäten zum Stadtleit-
bild in Bad Orb hat sich eine Projektgruppe 
gebildet die das Ziel verfolgt, die Bad Orber 
Streuobstwiesen zu erhalten. 

Ziel des Streuobstprojektes ist die Etablie-
rung einer Pflegegemeinschaft, die vorhan-
dene Talente und Ressourcen zu bündeln und 
Service zur Arbeitserleichterung anzubieten. 
Die Pflegelast soll leichter werden und sich 
über mehrere Schultern verteilen.
Damit sollen:
• die „praktizierenden“ Streuobstbesitzer 

„bei ihrer Arbeit unterstützt werden
• neue Streuobstinteressenten gewonnen 

werden
• brachfallende Flächen wieder in Pflege 

gebracht werden

Als erste Maßnahme wurde in den zu-
rückliegenden Wochen die städtische 
Streuobstwiese „Langer Weg“ in der Nähe 
der Altenburg entbuscht. Das vom Land-
schaftspflegeverband und Projektpate Jürgen 
Weisbecker aufgestellte Pflegekonzept sieht 
als nächsten Schritt vor, die rd. 370 Bäume 
einem fachgerechten Schnitt zu unterziehen 
und an Obstbaumpaten zu vergeben. Die 
Obstbaumpaten sind berechtigt, das Obst 
zu ernten, aber auch dazu verpflichtet, die 
Pflege der Bäume und des Unterwuchses 
zu übernehmen. Hierbei wird der Pate nicht 
alleine gelassen. Eine Unterstützung über 
das Projektteam wird angeboten, damit das 
Naturschutzprojekt langfristig für Bad Orb 
erhalten bleibt.

Wer an einer Patenschaft Interesse hat, wird 
gebeten, sich an den Projektpaten Jürgen 
Weisbecker, Tel-Nr. 06052/9097090, E-
Mail: juergen.weisbecker@t-online.de zu 
wenden.
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Schutz des Stadtwaldes
vor Waldbrandgefahr

In den Sommermonaten besteht  wieder 
erhöhte Waldbrandgefahr. Es wird daher an 
alle Bürger appelliert, mit dazu beizutragen, 
den leichtfertigen und fahrlässigen Umgang 
mit Feuer in Wald und Flur zu unterbinden. 
Der kleinste Funke, der vielleicht unachtsam 
von einer Zigarette in die trockene Boden-
streu gelangt oder durch Glasscherben aus-
gelöst wird, kann explosionsartig ein Feuer 
auslösen, dessen Folgen unabsehbar sind.

In welchen Gebieten und in welcher Ge-
fahrenstufe eine Waldbrandgefahr besteht, 
ist aus dem Waldbrandgefahren-Index 
ersichtlich.

Der Gesetzgeber hat Rechtsvorschriften 
erlassen, um die größten Gefahrenquellen 
abzuwehren, damit der Wald als Allgemein-
gut erhalten bleibt.

Nach der Verordnung zum Schutz der Wäl-
der, Moore und Heiden gegen Brände ist der 
unkontrollierte Gebrauch von offenem Licht 
und Feuer in Wäldern sowie auf Moor- und 
Heideflächen oder in gefährlicher Nähe (100 
m) solcher Gebiete, verboten. Das Rauchen 
im Wald ist in der Zeit vom 1. März bis 31. 
Oktober untersagt.
Das Grillen ist nur auf den eigens dafür 
ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Bei akuter 
Waldbrandgefahr kann es auch hier zu Ein-
schränkungen kommen. Weitere Auskünfte 
erteilt die Stadtverwaltung.

Festgestellte Brände sollten schnellstens 
über Notruf 112 der nächsten Forstdienst-
stelle, der Polizei oder Feuerwehr gemeldet 
werden.

Im Einsatzfall ist es äußerst wichtig, dass 
Feld- und Waldwege nicht durch parkende 
Kraftfahrzeuge versperrt sind, damit die 
Löschfahrzeuge ungehindert zur Brandstelle 
gelangen können.

Ebenso sollten Kraftfahrzeuge nur auf den 
markierten Parkplätzen, nicht über 
trockenem Gras, Reisig, etc. geparkt werden, 
da durch den heißen Katalysator ebenfalls 
Brände entstehen können.
___________________________________

Rasenmähen
Frühjahr, Sonne... es grünt und blüht. Rasen-
mähen ist angesagt! Oft ist dies ein Auslöser 
für Diskussionen zwischen Nachbarn, da der 
Rasen während der Mittagsruhe oder auch 
abends nach Feierabend gestutzt wird.
Im Ordnungsamt gehen immer wieder An-
fragen bezüglich der erlaubten Zeiten für das 
Rasenmähen ein. Aus diesem Grund wollen 

wir hiermit noch einmal auf die Gefahren-
abwehrverordnung der Stadt Bad Orb vom 
24. Januar 2006 hinweisen.

Darin steht unter § 4 (Lärmverhütung)
Absatz 5 geschrieben; “Die Benutzung 
motorbetriebener Gartenbearbeitungs-
maschinen und -geräte sowie Rasenmäher, 
ist in bewohnten Gebieten nur werktags von 
8.00 - 13.00 Uhr und von 15.00 - 19.00 Uhr 
gestattet. Das Verbot gilt nicht für die Pflege 
öffentlicher Anlagen.”

Wer weitere Informationen wünscht, kann sich 
entweder auf unserer Homepage
www.bad-orb.de unter - Rathaus und Stadt 
– Satzungen – Satzungstexte – Gefahrenab-
wehrverordnung – kundig machen oder sich 
an die Mitarbeiter des Ordnungsamtes wenden.
___________________________________

Öffnungszeiten
Wertstoff-Annahmestelle

im städtischen Bauhof
Gewerbestraße 24

für Bauschutt-Kleinmengen, mineralische 
Abfälle, Elektro-Kleingeräte, Gartenabfälle, 
Kleinmetalle, Leuchtstoffröhren

16. März bis 15. Oktober:
Montag, Mittwoch und Freitag
jeweils 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr
___________________________________

Anlieferung von Grün- und
Gartenabfällen sowie

von Bauschutt

Für die Anlieferung von Grün- und Gar-
tenabfällen an der Annahmestelle im städ-
tischen Bauhof (Containerstation) werden 
bei der Abgabe folgende Gebühren erhoben:

Für das Fassungsvermögen eines PKW-
Kofferraumes und sonstige Kleinmengen
bis 0,5 cbm  3,00 Euro,
Transporters oder
Anhängers (max. 1cbm) 6,00 Euro.

Für Bauschuttkleinmengen ist bei Abgabe 
an der Annahmestelle im städtischen Bauhof 
eine Gebühr von 3,00 Euro zu entrichten.
___________________________________

Bürgermeldung-App
für Schadensmeldungen

Über ein Online-Modul (Bürgermeldung-
App) können Hinweise über etwaige 
Schäden oder Mängel direkt an den Eigen-
betrieb Kommunale Dienste der Stadt Bad 
Orb gemeldet werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, mit dem Smartphone aufge-

nommene Bilder an die Meldung anzuhän-
gen. Die Bürgermeldung-App kann von 
der Homepage der Stadt Bad Orb oder der 
Homepage des Eigenbetriebes Kommunale 
Dienste bezogen bzw. direkt genutzt werden.
Der Link lautet: www.punchbyte-buerger-
meldung.de/badorb/
Weitere Informationen siehe unter
www.kd-bad-orb.de oder direkt bei dem
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb, 
Patrick Aulbach, Tel. 06052 91280-203 

___________________________________

Das Fundbüro Bad Orb
informiert:

Im Fundbüro der Stadt Bad Orb sind von 
ehrlichen Findern, denen an dieser Stelle 
gedankt sein soll, verschiedene Gegenstände 
abgegeben worden.

Leider haben wir wiederholt festgestellt, 
dass nach vielen Gegenständen im Fundbüro 
nicht nachgefragt wird.

Wer also noch etwas vermisst wie - Schlüs-
sel, Schmuck, Armbanduhr, Digitalkame-
ra, Fotoapparate, Handy, Smartphone, 
iPhone, Blutzuckermessgerät, Fahrrad,  
unter anderem auch eine Dro -hne - sollte 
sich im Rathaus, Fundbüro, Zimmer 0.12 
oder 0.10 (Standesamt), erkundigen.

Damit Fundsachen ausgehändigt werden 
können, muss so genau wie möglich ge-
schildert werden, wann und evtl. wo der Ge-
genstand verloren wurde. Ein Nachweis des 
Eigentums sollte (z.B. durch Kassenzettel 
oder Kaufvertrag) erbracht werden. Sofern 
dieser nicht mehr vorhanden ist, muss der 
Gegenstand im Detail beschrieben werden. 

Bitte Personalausweis oder Reisepass bei 
Abholung nicht vergessen.
Gerne können Sie sich vorab telefonisch 
unter 86-235 oder 86-234 erkundigen.

Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass 
leider auch viele Gegenstände hier nicht 
abgegeben werden. Immer wieder fragen 
Einwohner und Gäste unserer Stadt nach 
verlorenen Dingen, oftmals auch Geldbörsen 
mit komplettem Inhalt, wie Führerschein, 
Personalausweis, EC-Karte usw. Wir bitten 
die Finder diese Dinge im Rathaus abzuge-
ben, gerne auch außerhalb unserer Sprech-
zeiten nach telefonischer Vereinbarung.
An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass 
Findern je nach Wert der Fundsache auch 
Finderlohn zusteht.
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Viel Müll in der Biotonne

Der Anteil von Restmüll in den Biotonnen 
ist in letzter Zeit wieder stark angestiegen. 

Beim Entleeren der Müllfahrzeuge auf 
der Deponie kam ein erheblicher Anteil 
Restmüll (Plastiktüten, Hundekotbeutel, 
Bauschutt und Haushaltsmüll) im Biomüll 
zum Vorschein. Dieser Abfall muss mit 
erheblichem Personal- und Kostenaufwand 
wieder aussortiert werden. 

Die Stadtverwaltung wird durch das beauf-
tragte Abfuhrunternehmen deshalb verstärkt 
den Inhalt der Biotonnen kontrollieren. 
Biomüll darf nur in Papiertüten oder in 
Zeitungspapier eingewickelt in die Biotonne 
eingeworfen werden.

Die teilweise im Handel erhältlichen 
„kompostierbaren“ Folienbiobeutel ver-
ursachen Probleme bei  der Umsetzung 
des Biomülls zu Kompost in der Kompos-
tierungsanlage und dürfen daher nicht 
verwendet werden.

Falsch befüllte Biotonnen bleiben von der 
Abfuhr ausgeschlossen, ebenso Tonnen, de-
ren Inhalt mit Gewalt verdichtet wurde und 
die sich dadurch nicht entleeren lassen. Die 
Stadtverwaltung bittet um Einhaltung der Be-
stimmungen und gibt bei Rückfragen gerne 
Auskunft über die richtige Abfalltrennung.
___________________________________

Abholung von Sperrmüll
am Freitag, 22. Juni

Am 22. Juni findet in Bad Orb die nächste 
Sperrmüllsammlung statt. Sperrmüllanmel-
dungen werden schriftlich bis zum 20. Juni 
an der Infothek oder in Zimmer 0.04 der 
Stadtverwaltung angenommen.

Sperrmüll sind hausmüllähnliche Abfälle, 
die wegen ihrer Größe nicht in die Müll-
gefäße eingeworfen werden können. Die 
Sperrmüllabfuhr ist begrenzt auf max. 3 
cbm pro Anmeldung. Kartons und Säcke, 
Türen, Rollläden und Fenster werden nicht 
abgeholt. Schadstoffhaltige Holzabfälle 
(dazu zählen u. a. Jägerzäune, Eisenbahn-
schwellen, kesseldruckimprägnierte Bretter) 
sind von der Einsammlung ausgeschlossen. 
Ebenso sind wieder verwertbare Gegenstän-
de wie z. B. Altmetalle, etc. zu den jewei-
ligen Sammlungen gesondert anzumelden. 

Pro Sperrmüllanmeldung ist eine Gebühr 
in Höhe von 45,00 EURO zu zahlen. Bei 

der Abfuhr festgestellte Mehrmengen 
werden mit 22,50 EURO pro cbm nach-
träglich berechnet. Die Entsorgungsgebühr 
ist bis zum Abholtermin zu bezahlen bzw. 
zu überweisen. Bereits bezahlte Gebühren 
für nicht bereitgestellten oder anderweitig 
abgeholten Sperrmüll werden nicht zurück-
erstattet.

Zum Sperrmüll zählen u.a.: Matratzen, 
Teppich, Couch, Sessel, Holzteile, die auf 
Grund ihrer Größe nicht in die Müll-
tonne passen, Kunststoff-/ Teppichflie-
sen, Sprungrahmen, große Plastikteile, 
Stuhl, Tisch, Koffer, Wäschekorb, Regal, 
Schrank, Kommode, sonst. Möbelteile 
ohne Metalle.

Der angemeldete Sperrmüll ist am Abfuhrtag 
ab 6:00 Uhr am Fahrbahnrand / Gehweg 
gut sichtbar und ohne dass dadurch der Ver-
kehr behindert wird, bereitzustellen. 

Das Formblatt zur Anmeldung von Sperr-
müll finden Sie auch im Internet unter 
www.bad-orb.de, Rubrik: Stadtverwaltung 
– Formulare.
___________________________________

Altpapiersammlung
Anlieferzeiten verkürzt

Bedingt durch die umfangreiche Abgabe-
möglichkeit von Altpapier bei dem Entsor-
gungsfachbetrieb Noll hat sich die Anzahl 
der Anlieferungen an der Sammelstelle am 
ehemaligen Festplatz reduziert. 

Die Anlieferzeiten von Altpapier an dieser 
Sammelstelle sind daher um eine Stunde 
verkürzt. Somit ist die Abgabe von Alt-
papier bei den jeweils 14täglich samstags 
stattfindenden Sammlungen nur noch in der 
Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr möglich. Die 
Stadtverwaltung bittet um Beachtung und 
Einhaltung der Anlieferzeiten.
__________________________________

Nächste Altpapiersammlungen 
auf dem ehemaligen 

Festplatz Wemmstraße

16.06. FSV
30.06. Katholische Frauengemeinschaft
14.07. Reitsportgemeinschaft

Sprechzeiten des Versorgungs-
amtes Fulda in Wächtersbach

Das Hessische Amt für Versorgung und
Soziales Fulda – Versorgungsamt - führt 
an jedem Mittwoch in der Zeit 
von 8:30 Uhr bis 12.00 Uhr
im Rathaus in Wächtersbach, 
Zimmer Nr. 01, 
Sprechstunden durch.

Sofern Sie sich zum Sprechtag anmelden 
möchten oder sich vorab informieren wollen, 
ist das Versorgungsamt Fulda unter der
Tel. 0661 6207314 erreichbar.
___________________________________

Wichtige Rufnummern
Stadtverwaltung Bad Orb
	  86-0

Kindertagesstätte Martin
	  912738

Kindertagesstätte Michael
	  912739

Kindertagesstätte Friedrichstal
	  912740

Kinderkrippe MaMiFri
	  9289939

Betriebshof
	  912850

Abwasserbeseitigung
	 	91280-200

Kläranlage
	  91280-220

Wasserversorgung Bad Orb GmbH
	  91280-0

Störungsannahme nach Geschäftsschluss
	  91280-111

König-Ludwig-Stiftung
	  919309

Naturerlebnis-Freibad
	  801854

Stadt- und Kurbücherei
	  912741

Stromversorgung Kreiswerke
	  06051 84-0

Störungsannahme nach Geschäftsschluss
	 06051 84-296

Main-Kinzig-Forum
	  06051 85-0

Finanzamt Gelnhausen
	  06051 86-0

Amtsgericht Gelnhausen
	  06051 829-0


